EINWOHNERGEMEINDE
WALDENBURG

GENEHMIGUNG GEMEINDERAT VOM 23.06.2008 (237/2008) /
VORPRUFUNG DURCH Kt. BL (24.07.2008)

ABWASSER -REGLEMENT

vom 23. Juni 2008

egv_2008-09-15_abwasserreglement.doc Seite 1/10 26.08.08




Abwasserreglement Gemeinde Waldenburg

Reglement und Erlauterungen,

Gebuhrenordnung

INHALTSVERZEICHNIS
Ingress
A. Allgemeine Bestimmungen 3
81 GEIUNGSHEIEGICN ... ..ottt ettt sae et 3
§ 2 Zusammenarbeit, Information und Sorgfaltspflichten............ccocei i 3
83 TechniSChe AUSTUNIUNG .......oooviiiiee ettt sbe e e sare e 3
LS S Yo g =T [T T [T g RSP 3
B. Abwasseranlagen der Gemeinde 3
85 Genereller ENtWASSEIUNGSPIAN......ccoiiiiiiiiiiiie ettt sbnee e e 3
86 Projektierung UNA BaU ...........oooiiiiiiiiiiiie e 3
L A = 01 (=TTo | o [F 1T O PO PP PP VPP 4
88 Betrieh Und UNterhalt............ooviiiiiiiiiie ettt 4
89  HaftUNGSAUSSCINIUSS......ceiiiiiiiieiiiie et e e et e e e e e e 4
C. Private Abwasseranlagen
I.  Bewilligungspflicht 4
8§ 10 BeWilliguNGSPIIICNT. ... . 4
Il. Abwasserentsorgung 4
8§ 11 LiegenSChaftSENWEASSEIUNG ........uviieiitiiee ittt e st e e e st e e e s sabe e e e s snbneeeeanes 4
. Erstellung, Betrieb und Unterhalt, Stilllegung 5
LS I ] 1] o L7 | 2 PSSR 5
8 13 UNterhaltSPIlICNT ....cooi e 5
LN o = 1110 T T PO PP PP PPP 5
§ 15 Duldungs- und AUSKUNFESPIIICAT ......cooiuiiiiiie e 5
D. Finanzierung 5
I. Allgemeine Bestimmungen 5
L G ] 1] 0 L7 | 2R 5/6
§ 17 Festlegung der Beitrage und GEDUNIEN ........ccooiiiiiiiiii e 6
§ 18 Vorfinanzierung und SelbstersChli@SSUNG .......ocuviiiiiiiiiiiiie e 6
8 19 ZahlunNgSMOUAITALEN. .....ccoiiiiie ittt e e e e e e e e e 6
L OB =T o= 1 (U] o T PO T PP PP PP 6
[I. Erschliessungsbeitrag 6
8§ 21 BeitragSPiliCHL ... ..o 6
[ll. Anschlussgebihren 6
8 22 ANSCHIUSSOEIDUNT ... . r e e e e s s e e e e e e s e enenrneees 6/7
IV. Abwassergebiihren 7
§ 23 Jahrliche ADWaSSEIgEhUN ......coouiiiii e 7
8 24 GrUNAGEDUNT ..c ettt e bt e e e e e e e b e e e e nnbe e e nnenes 7
§ 25 Bei der Gebuhrenerhebung zu berucksichtigende Wassermengen..........ccccceevvieeeeinieee e 7
§ 26 Stetig fliessendes nicht versChmutzteS ADWASSEr ........coovcviiiiiiiiee e 7
E. Schlussbestimmungen 8
L Y o] | AU o PO T PP P PR PPPON 8
L S o = Tod 15T o 11| PRSPPI 8
§ 29 StrafbheStMMUNGEN .......eiii ettt be e e seae e sbee e sneee e 8
§ 30 Aufhebung bisherigen RECHTS............coiiiiiii e, 8
§ 31 UbergangshestimMmMUNGEN ..ottt e et nbe e e enees 8
LGV 0 (= L1 (=] (= o PSPPSR 8
1.1 Erschliessungsbeitrag (8 21 Reglement) 10
2.1 Abwassermengengebuhr (8 23 Reglement) 10
2.2 Grundgebihr Schmutzwasser (§ 24 Reglement) 10
egv_2008-09-15_abwasserreglement.doc Seite 2/10 26.08.08



Abwasserreglement Gemeinde Waldenburg Reglement und Erlauterungen, Gebuhrenordnung

Ingress

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Waldenburg, gestitzt auf 8 47 Absatz 1 Ziffer 2
des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970, beschliesst:

A. Allgemeine Bestimmungen

§1 Geltungsbereich

Dieses Reglement regelt Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Finanzierung der Abwasseranlagen
der Gemeinde und von Privaten.

§2 Zusammenarbeit, Information und Sorgfaltspflichten

! Die Gemeinde arbeitet beim Gewasserschutz mit dem Kanton und den Nachbargemeinden zu-
sammen.

% Sie fordert durch gezielte Information und Offentlichkeitsarbeit den Schutz der Gewasser vor
nachteiligen Einwirkungen.

® Behorden, Bevolkerung und Betriebe beachten bei inrem gesamten Verhalten folgende Sorgfalts-
pflichten:

a. sie vermeiden Abwasser, indem sie Wasser Uberlegt und dosiert verwenden,

b. sie wenden wenn maoglich keine Stoffe an, die Abwassersysteme oder Gewasser gefahrden, und
sie leiten diese Stoffe nicht in die Kanalisation ein,

c. sie gehen mit Wasser gefahrdenden Stoffen, die sich nicht vermeiden lassen, besonders zuriick-
haltend und vorsichtig um.

“ Die Gemeinde ist bestrebt, bei ihren eigenen Bauten und Anlagen Wasser sparende bzw. Abwasser
vermindernde Massnahmen durchzufiihren.

§3 Technische Ausfuhrung

! Fur die technische Ausfiuhrung der Anlagen zur Sammlung, Versickerung und Ableitung des Ab-
wassers sind die gesamtschweizerischen Normen und Richtlinien der Fachverbénde in der Regel
verbindlich. Abweichungen sind zu begrunden.

?Wo gesamtschweizerische Normen und Richtlinien fehlen, sind die EN-Regelwerke und Richtlininen
richtungsweisend.

84 Schadendienst

! Die Gemeinde unterstiitzt den Kanton bei der Verhinderung und Bekampfung von Gewasserverun-
reinigungen.

B. Abwasseranlagen der Gemeinde

85 Genereller Entwasserungsplan

! Der Generelle Entwasserungsplan (GEP) bildet die Grundlage fiir die Erstellung der Abwasseranla-
gen und die Art der Entwésserung der Einzugsgebiete.

§6 Projektierung und Bau

Die Gemeinde erstellt die Anlagen zur Sammlung und Ableitung des Abwassers im Rahmen des
GEP.
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87 Enteignung

! Die Gemeinde hat das fiir die Erstellung der Anlagen zur Sammlung und Ableitung des Abwassers
benttigte Areal oder Durchleitungsrecht zu erwerben. Soweit keine Verstandigung Uber den Erwerb
des Areals oder des Durchleitungsrechtes madglich ist, ist vom Gemeinderat das Enteignungsverfah-
ren durchzufihren.

% Fur die Planauflage und das Enteignungsverfahren gelten die Bestimmungen des Enteignungsge-
setzes.

§8 Betrieb und Unterhalt

Die Gemeinde sorgt fiir den ordnungsgemassen Betrieb, den Unterhalt und den Ersatz der Abwas-
seranlagen. Sie prift die Anlagen regelméssig auf ihre Funktionstiichtigkeit und ergreift die erforderli-
chen Massnahmen.

§9 Haftungsausschluss

Die Gemeinde haftet nicht fiir Schaden, die trotz ordnungsgemasser Erstellung, Betrieb und Unterhalt
durch die Abwasseranlagen entstehen.

C. Private Abwasseranlagen

I. Bewilligungspflicht

§10 Bewilligungspflicht

! Fur den Anschluss einer Liegenschaft an die offentliche Kanalisation, fiir die Erweiterungen oder
Anderungen des Entwasserungssystems sowie fiir die Versickerung oder die Einleitung von nichtver-
schmutztem Abwasser in ein oberirdisches Gewasser ist eine Bewilligung der Gemeinde, in bestimm-
ten Fallen zudem eine Bewilligung des Kantons notwendig.

% Soll das Abwasser einer Liegenschaft geméass dem GEP direkt in einen nicht kommunalen Kanal
geleitet werden, so stellt die Gemeinde die Unterlagen dem Werkeigentiimer zur Priifung und Stel-
lungnahme zu. Der Gemeinderat erteilt die Kanalisationsbewilligung unter Beriicksichtigung der Auf-
lagen des Werkeigentiimers. Vorbehalten bleibt die kantonale Abwasserbewilligung gemass § 7 Abs.
2 und § 9 des Gesetz Uber den Gewasserschutz.

Il. Abwasserentsorgung

8§11 Liegenschaftsentwasserung

1 Von bebauten Grundstiicken ist gemass den Vorgaben des GEP

a. verschmutztes Abwasser abzuleiten;

b. nicht verschmutztes Abwasser abzuleiten oder versickern zu lassen.

2 Grundeigentiimerinnen und -eigentiimer oder Baurechtsnehmerinnen und -nehmer sind verpflichtet,
die notwendigen Massnahmen zur Umsetzung von Abs. 1 Buchstabe b. zu treffen

a. bei der Errichtung von Neubauten oder Umbauten, die einem Neubau gleichkommen;
b. spatestens bei Erneuerung der Hausanschlussleitung oder

c. spatestens 2 Jahre nach Erneuerung der sie betreffenden kommunalen Abwasseranlagen.
® Nichtverschmutztes Abwasser soll wo méglich auf dem Grundstiick selbst versickert werden.
* Die Gemeinde kann bei Regenwasser-Nutzungsanlagen und bei privater Wasserversorgung die

Installation von messtechnischen Einrichtungen zur Erfassung der genutzten Wassermenge (Was-
serbezug) verlangen.
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lll. Erstellung, Betrieb und Unterhalt, Stilllegung

§12 Grundsatz
! Die private Abwasseranlage endet nach dem Anschlussstiick an die ffentliche Kanalisation.

Z Der Grundeigentiimer bzw. die Grundeigentiimerin oder die Baurechtsnehmerin bzw. der Bau-
rechtsnehmer tragt die Kosten fiir die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt der privaten Abwas-
seranlagen sowie flir deren fachgerechten Anschluss an die Abwasseranlagen der Gemeinde.

® Der Anschluss an die Abwasseranlagen der Gemeinde darf nur von fachlich ausgewiesenen Unter-
nehmen ausgefihrt werden. Der Gemeinderat kann einen oder mehrere geeignete Unternehmer
bestimmen.

* Die Gemeinde kann ungentitzte Anschlussleitungen gestiitzt auf eine rechtskraftige Stilllegungsver-
fligung abtrennen. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigentiimers der Anschlussleitung.

8§13 Unterhaltspflicht

! Private Abwasseranlagen sind so zu unterhalten, dass sie gemass den Bestimmungen des Gewés-
serschutzgesetzes betrieben werden kénnen.

? Die Gemeinde kann von den Liegenschaftseigentiimern bzw. Liegenschaftseigentiimerinnen den
Nachweis verlangen, dass ihre Abwasseranlagen dicht sind.

§ 14  Haftung

Der Grundeigentimer bzw. die Grundeigentiimerin oder die Baurechtsnehmerin bzw. der Baurechts-
nehmer haftet fir alle Schaden, die durch ihre privaten Abwasseranlagen verursacht werden.

8§15 Duldungs- und Auskunftspflicht

Fur Kontrollzwecke ist den Gemeindebehdrden oder den von ihnen beauftragten Organen der Zutritt
zu den Abwasseranlagen zu gewahren und die erforderlichen Auskiinfte sind zu erteilen.

D. Finanzierung

I. Allgemeine Bestimmungen

8§16 Grundsatz

! Das Kanalisationswesen der Gemeinde wird im Rechnungswesen als Spezialfinanzierung gefiihrt,
die mittelfristig ausgeglichen gestaltet werden muss.

? Die Kosten der Gemeinde fiir Bau, Betrieb, Unterhalt und Ersatz ihrer Abwasseranlagen sowie die
von den Klaranlagenbetreibern tberbundenen Kosten werden wie folgt weiterbelastet:

a. den Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimern in Form von Erschliessungsbeitragen (Vor-
teilsbeitragen) fiir die Moglichkeit des Anschlusses an die Abwasseranlagen der Gemeinde;

b. den Grundeigentimerinnen bzw. den Grundeigentimern oder den Baurechtsnehmerinnen bzw.
den Baurechtsnehmern in Form von Anschlussgebtihren fir den Anschluss an die Abwasseranla-
gen der Gemeinde;

c. den Abwasserlieferantinnen und Abwasserlieferanten in Form einer jahrlichen Grundgeblhr;
d. den Abwasserlieferantinnen und Abwasserlieferanten in Form von jahrlichen Abwassergebihren;
e. In Form von Gebuhren fur Bewilligungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen.

® Im Falle einer Anderung der Eigentums- oder Besitzverhaltnisse veranlasst die Grundeigentiimerin
oder der Grundeigentimer bei der Gemeinde die Ermittlung der bis zum Eigentums- bzw. Besitz-
Ubergang angefallenen Abwassergebihren.
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* Die bisherige Grundeigentiimerin oder der bisherige Grundeigentimer haftet der Gemeinde bei
Anderung der Eigentumsverhéltnisse fir die Abwassergebuihren, die bis zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsubergangs angefallen sind. Bei Anderung der Besitzverhaltnisse (Miete, Baurecht) haftet die
Grundeigentiimerin oder der Grundeigentimer fiir die Abwassergebihren, die bis zum Zeitpunkt des
Besitziibergangs angefallen sind.

8§17 Festlegung der Beitrdge und Gebuhren

! Die Gemeindeversammlung legt die Ansétze fir die Berechnung der Erschliessungsbeitrage und
Anschlussgebuhren sowie die jahrlichen Abwassergebihren und Gebuhren fur Bewilligungen, Kon-
trollen und besondere Dienstleistungen im Anhang zu diesem Reglement fest.

’Die Gemeinde erhebt die Abwassergebiihren durch eine Verfugung.

8§18 Vorfinanzierung und Selbsterschliessung

! Werden Bauzonen nicht fristgerecht erschlossen oder werden im Rahmen von Erschliessungspro-
grammen Etappierungen vorgesehen, kdnnen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer ihr Land
nach Projekten, die sich auf den GEP stiitzen und die vom Gemeinderat zu genehmigen sind, selbst
erschliessen (Selbsterschliessung) oder die Erschliessung bevorschussen (Vorfinanzierung).

Wollen Dritte die gemass Abs. 1 erstellten Abwasseranlagen mitbenttzen, so missen sie daran vor
der Erteilung der Baubewilligung einen Beitrag leisten, der ihrer Mitbeanspruchung entspricht. Der
Gemeinderat legt die Hoéhe des Beitrags fest und zieht ihn zuhanden der Berechtigten ein.

® Hat die Gemeindeversammlung den ausstehenden Kredit bewilligt, so zahlt die Gemeinde die vor-
geschossenen Mittel den Berechtigten unter Verrechnung der geschuldeten Erschliessungsbeitrdge
und Anschlussgebihren zinslos zurick.

§19 Zahlungsmodalitaten

! Die Erschliessungsbeitrage (Vorteilsbeitrage) werden nach der Erstellung der 6ffentlichen Abwas-
seranlagen, die Anschlussbeitrage nach erfolgtem Anschluss der privaten Abwasseranlagen daran
erhoben.

2 Erschliessungs- und Anschlussbeitrage sind innert 90 Tagen, die jahrlichen Abwassergebiihren sind
innert 30 Tagen nach der Rechnungsstellung zur Zahlung fallig.

®Bei Uberschreitung des Falligkeitstermins wird ein Verzugszins erhoben.

§20 Verjahrung
Der Anspruch auf Erschliessungs- und Anschlussbeitrdge verjahrt nach 5 Jahren ab dem Zeitpunkt,
in dem sie erhoben werden kénnen.

Il. Erschliessungsbeitrag

§21 Beitragspflicht
! Der Erschliessungsbeitrag richtet sich nach der Flache des erschlossenen Grundstiicks.

> Der Gemeinderat legt den Erschliessungsbeitrag fest, wenn das Grundstiick nicht innerhalb des
GEP liegt. Er orientiert sich dabei an den tatsachlichen Kosten.

® Im Baugebiet ist der Erschliessungsbeitrag unabhangig davon geschuldet, ob das Grundstiick tiber-
baut ist oder nicht.

lll. Anschlussbeitrage

§22 Anschlussbeitrage

! Der Anschlussbeitrag wird aufgrund folgender Faktoren errechnet

- Grundsttckflache

- Gebaudevolumen der Gebaudeinformation der Basellandschaftlichen Gebaudeversicherung
- Brandversicherungswert des Volumens
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% Ein bereits geleisteter Erschliessungsbeitrag wird bei der Rechnungsstellung der Anschlussbeitrag
in Abzug gebracht.

®Bei Umnutzungen, Um- und Erweiterungsbauten wird die Anschlussbeitrag erhoben fiir
a. den vergrosserten Teil des Gebaudevolumens,

b. den gegeniiber dem urspringlichen Brandversicherungswert erhdhten Teil des Brandversiche-
rungswertes.

* Reduzieren sich Grundstiickflache, Gebaudevolumen oder Brandversicherungswert, erfolgt keine
Ruckerstattung friher bezahlter Beitrage.

®> Bei einer Vergrosserung der Grundstiickflache oder wenn ein bisher uniiberbautes Grundstiick
Uberbaut wird, werden friiher bezahlte Anschlussbeitrdge nominal angerechnet.

® Die nachgewiesenen Kosten fiir subventionierte Massnahmen zur Reduktion des Energie- oder des
Wasserverbrauchs werden bei der Ermittlung der Anschlussbeitrage in Abzug gebracht.

IV. Abwassergebtihren

§23 Jahrliche Abwassergebuhr

! Die Abwassergebiihr wird in Form

a. einer Grundgebuhr und

b. einer Geblhr aufgrund der jahrlichen Wasserbezugsmenge
in Rechnung gestellt.

Z Bei der Grundgebuihr werden Veranderungen innerhalb eines Kalenderjahres im Folgejahr beriick-
sichtigt.

8§24  Grundgeblhr

Die Grundgebihren werden in der Geblhrenordnung geregelt.

8§25 Beider Gebuhrenerhebung zu berilicksichtigende Wassermengen

! Werden mehr als 20 % oder mehr als 500 m3/Jahr der verbrauchten Wassermenge nachweislich
nicht in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation abgeleitet, wird diese Menge bei der Gebihren-
erhebung in Abzug gebracht.

? Die Nachweise fur die nicht gebuhrenpflichtige Abwassermenge sind durch die Wasserbezlgerin-
nen bzw. Wasserbeziiger in der Regel durch von der Gemeinde abgenommene Wasserzahler zu
erbringen.

8 Regenwassernutzungen vom mehr als 200 m3/Jahr werden bei der Gebtuihrenerhebung berticksich-
tigt. Fur die Erhebung dieser Abwassermenge ist die Gemeinde zustandig.

* Abwassermengen aus privaten Wasserversorgungen (Quellen, Grundwasser) werden bei der Ge-
buhrenerhebung berticksichtigt. Fir die Erhebung dieser Abwassermenge ist die Gemeinde zustan-
dig.

§26  Stetig fliessendes nicht verschmutztes Abwasser

! Fur die Ableitung stetig fliessenden unverschmutzten Abwassers einer Liegenschaft, aus Kihlsys-
temen, Brunnen und vergleichbaren Einrichtungen, muss eine Mengengebihr entrichtet werden,
sofern die Menge erheblich ist. Die Mengengebiihr bemisst sich nach der Menge (m® Wasser, die
eingeleitet wird, abhangig von der privaten Entwasserung (Mischsystem oder Trennsystem).

% Die Menge ist dann erheblich, wenn sie mehr als 30 % der bei Trockenwetter auf der Liegenschaft
anfallenden Abwassermenge, mindestens aber 500 m*®/Jahr ausmacht.

® Der Nachweis erfolgt durch die Gemeinde zulasten der Grundeigentiimer.

* Bei Uibrigen Einleitungen von stetig fliessendem unverschmutztem Abwasser ist eine jahrliche Ge-
bihr pro Anschluss zu entrichten.
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E. Schlussbestimmungen

§27 Vollzug

! Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement und wacht tiber dessen Einhaltung durch Behérden,
Betriebe und Bevdélkerung. Fir die Rechungsstellung ist die Gemeindeverwaltung zustandig.

2 Kommt der Eigentimer oder die Eigentiimerin eines Grundstiicks den gesetzlichen Pflichten trotz
Aufforderung des Gemeinderates nicht nach, so kann dieser die nétigen Massnahmen auf dem Weg
der Ersatzvornahme ergreifen.

§28 Rechtsschutz

! Gegen Verfugungen der Gemeindeverwaltung, die sich auf dieses Reglement stiitzen, kann innert
10 Tagen seit der Eréffnung beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden.

%2 Gegen Verfiigungen des Gemeinderates, die sich auf dieses Reglement stiitzen und die Beitrage
oder Gebiihren betreffen, kann innert 10 Tagen seit der Eréffnung beim Steuer- und Enteignungsge-
richt, Abteilung Enteignungsgericht, Beschwerde erhoben werden.

§29 Strafbestimmungen

! Wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen dieses Reglement oder eine darauf gestiitzte Verfiigung ver-
stosst, wird vom Gemeinderat mit einer Busse bis zu 5'000 Franken bestraft.

% Gegen die Bussenverfiigung kann innert 10 Tagen beim Strafgerichtsprasidium die Appellation er-
klart werden.

® Gegen alle tibrigen Verfigungen, die sich auf das vorliegende Reglement stiitzen, kann innert 10
Tagen seit der Eroéffnung beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden.

§30 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Abwasserreglement vom 17. Dezember 1990 wird aufgehoben.

§31 Ubergangsbestimmungen

Fur bewilligte und vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellte Anschlisse wird der Anschlussbei-
trag nach dem alten Reglement erhoben.

8§32 Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt nach Genehmigung durch die Bau- und Umweltschutzdirektion auf
den 01. Januar 2009 in Kraft.

Beschlossen an der Einwohner-Gemeindeversammiung VOM ........ccceeviiiireiiiiieessiiieeeeniieee e

IMm Namen der/des ......ccoooovvvieieeiiieeeieeee e,

Das Reglement tritt in Kraft am ..........ccccccceeiiiiins
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Im Namen des Gemeinderates

Prasident: Verwalter:

Kurt Grieder Markus Meyer
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Anhang: Gebuhrenordnung zum Abwasserreglement
Gemass 8§ 17 Abs. 1 wird die Gebuhrenordnung von der Gemeindeversammlung wie folgt erlassen.

1. Einmalige Beitrage

1.1 Abwasserbewilligungsgebihr (8§ 16 Reglement)
25 % der Baubewilligungsgebuhr

1.2 Erschliessungsbeitrag (8 21 Reglement)
Der Erschliessungsbeitrag betragt Fr. 5.00 pro m? Grundstickflache

1.3 Anschlussbeitrag (8 22 Reglement)
Der Anschlussbeitrag betragt Fr. 5.00 pro m3 Gebaudevolumen,
1.5 % des Brandversicherungswertes

2. Jahrliche Abwassergebihren

2.1 Abwassermengengebiihr (§ 23 Reglement)
Die Mengengebiihr betragt Fr. 2.60 pro m® Wasser

2.2 Grundgebihr Schmutzwasser (§ 24 Reglement)
Die Grundgebihr betragt Fr. 75.00 pro Anschluss

Samtliche Betrage verstehen sich inkl. 7,6 % Mehrwertsteuer

Beschlossen an der Gemeindeversammlung am

egv_2008-09-15_abwasserreglement.doc Seite 10/10 26.08.08



	I. Bewilligungspflicht
	II. Abwasserentsorgung
	III. Erstellung, Betrieb und Unterhalt, Stilllegung
	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Erschliessungsbeitrag
	III. Anschlussbeiträge
	IV. Abwassergebühren
	Anhang: Gebührenordnung zum Abwasserreglement
	1.  Einmalige Beiträge
	1.1  Abwasserbewilligungsgebühr (§ 16 Reglement)
	1.2  Erschliessungsbeitrag (§ 21 Reglement)

	2.  Jährliche Abwassergebühren
	2.1  Abwassermengengebühr (§ 23 Reglement)
	2.2  Grundgebühr Schmutzwasser (§ 24 Reglement)



